
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 

Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab Top 5 
anwesend) 
Herr Gemeinderat Holger Schade (ab TOP 
2.4 anwesend) 

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse und Veranstaltungstermine 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse sowie einen Veranstaltungstermin bekannt: 
 
Sitzung des Gemeinderats       18.10.2016 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses     29.11.2016 
Bürgerversammlung        30.11.2016 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses    06.12.2016   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 19.07.2016 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 19.07.2016 einstimmig beschlossen hat, die Aufstellung der künftigen Belegungsplanung der 
Sporthallen anzugehen bzw. bei der Belegung anzustreben, dass Ballspielarten grundsätzlich 
nur in der Sporthalle Oppelsbohm stattfinden sollen. Des Weiteren wurde der Höhergruppierung 
von zwei Mitarbeiterinnen der Gemeinde einstimmig zugestimmt. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.3. Bekanntgaben  

- Baugebiet Stöckenhäule - Stand der Grundstücksveräußerungen 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass im Baugebiet Stöckenhäule 21 der insgesamt 22 Bauplätze 
verkauft bzw. fest reserviert sind. Es ist davon auszugehen, dass auch der letzte freie Bauplatz 
sehr zeitnah veräußert wird.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.4. Bekanntgaben  

- Baugebiet Stoffelannenäcker 
   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass im Baugebiet Stoffelannenäcker der zurückgegebene 
Bauplatz für 231.000 € anstatt für 201.889 € veräußert werden konnte. Die Beurkundung hat 
bereits stattgefunden.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2015 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sich die fortgeschriebene Bevölkerungszahl des Statisti-
schen Landesamtes für die Gemeinde Berglen zum 31.12.2015 auf 6.136 Personen beläuft. Ge-
genüber dem letzten Quartal hat ein Zuwachs von 65 Personen stattgefunden. 3.062 Personen 
sind männlich, 3.074 Personen weiblich.   
 
Der Gemeinderat nimmt die Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2015 zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Amt für öffentliche Ordnung 
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1.6. Bekanntgaben  

- Bewilligung verschiedener Förderbescheide 
   

    
Der Vorsitzende gibt die Bewilligung verschiedener Förderbescheide bekannt: 
 
Als Projektförderung für Feuerwehrzwecke (Beschaffung eines HLF 10) wird vom Landkreis im 
Wege der Festbetragsfinanzierung eine Zuwendung in Form eines Zuschusses in Höhe von 
90.000 € bewilligt. 
Für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung wird aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzini-
tiative eine Zuwendung in Höhe von 29.741 € gewährt.  
Die Integrationsprojekte der Gemeinde werden mit Zuschüssen in Höhe von 25.000 € aus dem 
Programm „Vielfalt gefällt!“ bezuschusst. 
Außerdem wurden zwei von vier Anträgen im Bereich Baumschnitt – Streuobst mit ca. 17.000 € 
bereits bewilligt.     
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 19.07.2016 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
19.07.2016 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 

 Gemeinderätin Helga Hanke   13. August 

 Gemeinderätin Martina Lang   31. August   
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Gemeindlicher Vollzugsbeamter 
   

    
Auf Nachfrage von Gemeinderat Moser teilt Frau Boschatzke mit, dass sich der gemeindliche 
Vollzugsbeamte zurzeit in Kur befindet, seine Arbeit aber demnächst wieder aufnehmen wird. 
Die Aufgaben umfassen insbesondere den ruhenden Verkehr, ungepflegte Grundstücke und 
sonstige Überprüfungen.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Erforderliche Restfahrbahnbreite bei parkenden Fahrzeugen 
   

    
Frau Boschatzke informiert auf Anfrage von Gemeinderat Moser, dass das Parken auf Straßen 
dann zulässig ist, wenn die erforderliche Restfahrbahnbreite von drei Metern freibleibt.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Verbesserung der Tagesbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr 
   

    
Gemeinderat Geck nimmt Bezug auf die Sitzung des Feuerwehrbeirats in der vergangenen Wo-
che, bei der der Wunsch nach Unterstützung bei der Verbesserung der Tagesbereitschaft der 
Freiwilligen Feuerwehr geäußert wurde.  
Die Verwaltung könnte nach Auffassung von Gemeinderat Geck beispielsweise Neubürger der 
Gemeinde und Gemeindebedienstete darauf ansprechen.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Schade nimmt ab 19.08 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verwaltung in engem Austausch mit der Freiwilligen 
Feuerwehr ist. Bei Neueinstellungen wird regelmäßig bezüglich einer Unterstützung der Feuer-
wehr angefragt.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Personalamt 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Apfelsaftprojekt 
   

    
Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob es auch in diesem Jahr ein Apfelsaft-Projekt gibt, das von 
der Gemeinde unterstützt wird. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Apfelsaftprojekt der Gemeinde Berglen im Jahr 2014 reakti-
viert wurde. Der private Betreiber, der das Projekt im Jahr 2015 übernommen hat, hat jedoch 
von einer weiteren Durchführung Abstand genommen. In diesem Jahr wird deshalb keine Apfel-
saft-Aktion stattfinden.  
Bürgermeister Friedrich sagt jedoch zu, das Projekt bei der nächsten Besprechung der Vereins-
vorstände noch einmal zu thematisieren.   
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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3. Bürgerfragestunde  

- Bürgerbeteiligung bei Umgestaltung der Ortsmitte Bretzenacker  
- Glasfaseranschlüsse im Linsenhof 

   

    
a. Bürgerbeteiligung bei Umgestaltung der Ortsmitte Bretzenacker 
 
Frau Ingrid Jeutter aus Bretzenacker nimmt Bezug auf verschiedene Projekte, die in Bretzena-
cker anstehen (Abbruch des alten Rathauses, Umgestaltung des Rathausumfeldes, Busverbin-
dung), über die die Einwohnerschaft angeblich erst aus der örtlichen Presse erfahren habe. Sie 
kritisiert die scheinbar fehlende Bürgerbeteiligung. Im Zeichen einer bürgernahen Politik hätte 
sie eine Informationsveranstaltung erwartet. Für sie und bestimmt auch für viele Einwohner von 
Bretzenacker ist das Rathaus symbolträchtig und gehört zum öffentlichen Ortsbild.  
Sie erkundigt sich, ob ein Verkauf des Gebäudes in Erwägung gezogen wurde. Eine weitere 
Frage betrifft die von Ehrenamtlichen gepflanzte und gepflegte Linde, die hoffentlich erhalten 
werden kann.  
Eine weitere Anfrage betrifft die Verbindungsstraße zwischen Bretzenacker und der Nachbar-
schaftsschule, die bergaufwärts als Einbahnstraße ausgewiesen werden soll. Auch hier hätte sie 
sich eine Information für die Stücklesbesitzer entlang des Verbindungswegs erwartet. Ihrer Mei-
nung nach ist es unzumutbar, die Mäh- und Obstauflesegerätschaften über die Kreisstraße zu 
den Grundstücken zu bringen. Sie erkundigt sich, ob die Einbahnstraßenregelung dann auch für 
den Schulverbindungsweg von Ödernhardt zur Nachbarschaftsschule gelte.  
Eine weitere Anfrage betrifft den steilen Wirtschaftsweg zwischen Bretzenacker und der Nach-
barschaftsschule.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bau- und Umweltausschuss am 05. Juli 2016 eine 
öffentliche Ortsbegehung durchgeführt hat, bei der auch das Rathausgelände in Bretzenacker in 
Augenschein genommen wurde. Die Tagesordnung zu dieser Sitzung mit Ortsbegehung wurde 
im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht und alle Sitzungsunterlagen wurden vorab im elektroni-
schen Ratsinformationssystem für die Allgemeinheit zugänglich eingestellt, es hätte also jeder 
interessierte Bürger daran teilnehmen können. Der Bau- und Umweltausschuss hat in dieser 
Sitzung dann den einstimmigen Beschluss gefasst, der Entwicklung eines städtebaulichen Ent-
wurfs für das Rathausgelände in Bretzenacker zuzustimmen. Der Bau- und Umweltausschuss 
hat des Weiteren ebenfalls einstimmig festgelegt, dass der städtebauliche Entwurf zuerst im 
Gremium beraten und anschließend im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens der Öffent-



lichkeit vorgestellt werden soll. Von einer fehlenden Bürgerbeteiligung könne also keine Rede 
sein.  
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das ehemalige Rathaus seit der Gemeindereform nicht 
mehr als solches genutzt wird. Das Gebäude ist in einem nicht erhaltenswerten Zustand. Eine 
Sanierung des Gebäudes scheidet aus, da es ohne Nachnutzung keinen Grund gibt, der es 
rechtfertigt, Steuergelder für das Vorhaben aufzuwenden. Es sollte daher abgebrochen werden. 
Nach Auffassung der Verwaltung wäre lediglich der Glockenturm erhaltenswert. Dieser wurde 
jedoch momentan aufgrund der sehr schlechten Statik des Gebäudes außer Betrieb genommen, 
soll jedoch, wenn der Platz insgesamt neu gestaltet wird, hier seinen neuen Standort finden. Es 
wurde geprüft, das Gebäude an Privatpersonen zu veräußern, das Gremium ist jedoch zu der 
Entscheidung gelangt, dass nichts mehr in die Sanierung des Gebäudes investiert werden sollte, 
sondern stattdessen weiterer neuer Wohnraum geschaffen werden sollte.  
Die Anbindung von Bretzenacker an den ÖPNV wurde zwischenzeitlich geprüft. Im Zuge der 
Ausschreibung des Linienbündels 8 (Raumschaft Winnenden) ist eine Anbindung mit vier Fahr-
tenpaaren im Nebenverkehr über das Basisangebot, das vom Landkreis vollständig finanziert 
wird, möglich. Zudem würde die neue Bushaltestelle auch für Ruftaxi-Verkehre zur Verfügung 
stehen, so dass vor allem in den Abend- und Nachtstunden eine signifikante Verbesserung des 
Status quo für alle Nachtschwärmer die Folge wäre.  
Der zwischenzeitlich verwaltungsintern vorliegende städtebauliche Entwurf sieht vor, dass die 
Linde an ihrem Standort voraussichtlich erhalten werden kann.  
Der Vorsitzende verweist zudem auf den öffentlichen Sitzungsbericht der Bau- und Umweltaus-
schusssitzung vom 05.07.2016, wonach die Kosten für die Instandsetzung der Gemeindeverbin-
dungsstraße von der Nachbarschaftsschule nach Bretzenacker (neue Fahrbahndecke) erhoben 
werden. Über die Sanierung und mögliche verkehrsrechtliche Anordnungen soll der Gemeinde-
rat voraussichtlich im Herbst 2016 entscheiden, so der Wortlaut des Protokolls. Die Vergabe der 
Sanierungsarbeiten ist Bestandteil der heutigen Gemeinderatssitzung.  
Bezüglich der angesprochenen Bewirtschaftung der Grundstücke am Verbindungsweg zur 
Nachbarschaftsschule hält es der Vorsitzende persönlich durchaus für zumutbar, den Umweg 
über die Kreisstraße – im Falle einer Einbahnstraßenregelung – zum Wohle der Verkehrssicher-
heit der Schulkinder in Kauf zu nehmen. Es ist des Weiteren nicht vorgesehen, eine Einbahnre-
gelung für den Verbindungsweg Ödernhardt-Nachbarschaftsschule anzuordnen. Der Weg ist 
deutlich geringer durch Fahrzeuge frequentiert und zudem wesentlich übersichtlicher als jener 
zwischen Bretzenacker und der Nachbarschaftsschule.  
Zu einer weiteren Anfrage führt der Vorsitzende aus, dass der Gemeinderat einstimmig be-
schlossen hat, im Zuge der Neuverlegung der Wasserversorgungsleitung Ödernhardt – Bretzen-
acker von der Nachbarschaftsschule bis nach Bretzenacker einen Wirtschaftsweg zur Erschlie-
ßung der landwirtschaftlichen Flächen bzw. zur lückenlosen Erschließung der parallel geführten 
Wasserleitung anzulegen. Der landwirtschaftliche Weg ist zwar steil, die Eigentümer haben aber 
dadurch Zufahrtsmöglichkeiten zu ihren Grundstücken. Es ist nicht vordergründig gedacht, dass 
dieser als Verbindungsweg für Schüler genutzt wird. Er bittet darum, die getroffenen Entschei-
dungen des Gremiums zu akzeptieren. 
Der Vorsitzende sagt zu, dass nach Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs eine Informati-
onsveranstaltung für die Bürger von Bretzenacker durchgeführt wird, bei der auch die Möglich-
keit zur Aussprache gegeben ist. Letztendlich wird jedoch der Gemeinderat eine abschließende 
Entscheidung treffen.  
 
 
 
b. Glasfaseranschluss im Linsenhof 
 
Zur Anfrage von Herrn Krieg aus dem Linsenhof teilt der Vorsitzende mit, dass der Glasfaseran-
schluss im Linsenhof bis an die Grundstücksgrenze verlegt werden soll. Sofern gewünscht erhal-
ten Grundstückseigentümer für einen Pauschalbetrag von 800 € das Einlegen des Glasfaserka-
bels bis zum Gebäude.   
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Ordnungsamt 
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der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab Top 5 
anwesend) 

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4. Sitzungstermine und allgemeine Termine des Gemeinderates und seiner 

Ausschüsse für das Jahr 2017 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 196/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der in der Vorlage festgelegte voraussichtliche Termin für 
die Einweihung der Sporthalle Oppelsbohm nicht gehalten werden kann. Nach Rücksprache mit 
Architekt Beutelspacher kann die Einweihung der neuen Sporthalle wegen der Bauabnahme 
durch das Landratsamt und der noch durchzuführenden Endreinigung voraussichtlich erst am 
Wochenende 10.-12. Februar 2017 stattfinden.   
 
Der Gemeinderat nimmt von der Terminplanung zustimmend Kenntnis.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  2 x Hauptamt 
  2 x Kämmerei 
  1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Ordnungsamt 
  1 x Vorzimmer  
 



 
 

 

 
 

Sitzungstermine und allgemeine Termine des Gemeinderates und 
seiner Ausschüsse für das Jahr 2017 

 
 

Nachfolgend sind die restlichen Termine des Gemeinderates für das Jahr 2016 sowie die im 

kommenden Jahr geplanten Sitzungen aufgeführt. Während den in Baden-Württemberg fest-

gelegten allgemeinen Schulferien findet turnusmäßig keine Sitzung statt. Im Einzelfall kann dies 

jedoch notwendig werden. 

 
 
 

2016 
KW Datum Gremium bzw. Veranstaltung 

39 27.09.2016 Gemeinderat 

42 18.10.2016 Gemeinderat + Ältestenrat um 18.30 Uhr 

45 13.11.2016 
Gemeinde-Gedenkfeier auf dem Friedhof in Ödernhardt (Volkstrau-
ertag) 

46 15.11.2016 Gemeinderat 

46 20.11.2016 Totensonntag, Gedenkfeier auf dem Friedhof in Rettersburg 

48 29.11.2016 Bau- und Umweltausschuss 

48 30.11.2016 
Bürgerversammlung mit Blutspendenehrung in der Turn- und Ver-
sammlungshalle Steinach 

49 06.12.2016 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

50 13.12.2016 Gemeinderat 

51 24.12.2016 
Weihnachtslieder mit dem Musikverein Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. 
sowie Ansprache Bürgermeister gegen 16:00 Uhr beim Rathaus Oppelsbohm 

   

   

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/196/2016 022.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 



 

2017 
KW Datum Gremium bzw. Veranstaltung 

02 14.01.2017 Voraussichtlicher Termin Einweihung Sporthalle Oppelsbohm 

06 07.02.2017 Bau- und Umweltausschuss 

08 14.02.2017 Gemeinderat + Älstestenrat  

10 07.03.2017 Gemeinderat 

14 04.04.2017 Gemeinderat + Ältestenrat um 18.30 Uhr 

17 25.04.2017 Bau- und Umweltausschuss 

19 09.05.2017 Gemeinderat 

25 20.06.2017 Gemeinderat 

26 27.06.2017 Bau- und Umweltausschuss 

26 01.+02.07.2017 Bergles-Hock 

27 04.07.2017 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

29 18.07.2017 Gemeinderat + Ältestenrat um 18.30 Uhr 

38 19.09.2017 Bau- und Umweltausschuss 

39 26.09.2017 Gemeinderat 

43 24.10.2017 Gemeinderat + Ältestenrat um 18.30 Uhr 

46 19.11.2017 
Gemeinde-Gedenkfeier auf dem Friedhof in Hößlinswart (Volkstrau-
ertag) 

47 21.11.2017 Gemeinderat 

47 26.11.2017 Totensonntag, Gedenkfeier auf dem Friedhof in Rettersburg 

48 28.11.2017 Verwaltungs- und Finanzausschuss 

48 29.11.2017 
Bürgerversammlung mit Blutspenderehrung in der Turn- und Ver-
sammlungshalle Steinach 

49 05.12.2017 Bau- und Umweltausschuss 

50 12.12.2017 Gemeinderat 

52 24.12.2017 
Weihnachtslieder mit dem Musikverein Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. 
sowie Ansprache Bürgermeister gegen 16:00 Uhr beim Rathaus Oppelsbohm 

  



* Im Jahre 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Der genaue Termin steht 

derzeit noch nicht fest (voraussichtlich am 17. oder 24. September 2017). 

 
- Änderungen bleiben vorbehalten – 
 
Die Sitzungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr. 
 

 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt von der Terminplanung zustimmend Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
2 x Hauptamt 
2 x Kämmerei 
1 x Bauamt 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Ordnungsamt 
1 x Vorzimmer  
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5. Zustimmung zur außerordentlichen Wahl sowie Bestellung des stellvertre-

tenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Berglen Abteilung Süd 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 199/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den Feuerwehrkommandanten Herrn Michael Maier und den neuen 
stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Süd, Herrn Rolf Jung und bedankt 
sich für die Bereitschaft dieses Amt anzunehmen.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 19.30 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Wahl zu und beauftragt den Bürgermeister mit der Bestel-
lung des Gewählten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Amt für öffentliche Ordnung  
 



 
 

 

 
 

Zustimmung zur außerordentlichen Wahl sowie Bestellung des 
stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Berglen 

Abteilung Süd 
 
 
Der bisherige stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Berglen Abteilung Süd, 
Herr Jörg Blessing, hat mit Wirkung zum 31.03.2016 sein Amt niedergelegt.  
 
Am 23.04.2016 wurde in einer außerordentlichen Sitzung der Abteilung Süd Herr Rolf Jung aus 
Ödernhardt zum stellvertretenden Abteilungskommandanten der Abteilung Süd gewählt. 
 
Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 1 des Feuerwehrgesetzes (FwG) muss der Gemeinderat der Wahl 
zustimmen und der Bürgermeister die gewählten Kommandanten bestellen.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt der Wahl zu und beauftragt den Bürgermeister mit der Bestel-
lung des Gewählten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Amt für öffentliche Ordnung  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/199/2016 131.17 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Beschaffung von Ersatzfahrzeugen für den Bauhof 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen die Sitzungsvorlage 207/2016 und die Tischvorlage zur 
Sitzungsvorlage vor. Die Vorlagen sind Bestandteile des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den Bauhofleiter Markus Albrecht und erläutert den Sachverhalt an-
hand der Sitzungsvorlagen.  
 
Auf Anfrage von Gemeinderat Moser teilt Bauhofleiter Albrecht mit, dass der Kriterienkatalog mit 
den Bewertungskriterien auch für andere Neuanschaffungen herangezogen wird.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zum Abschluss der Verträge für die 
Lieferung der Ersatzfahrzeuge für den Bauhof: 
 

1. Schmalspurfahrzeug, Firma Schwarz mit dem Fabrikat John Deere (Typ John Dee-
re, Geräteträger/Schlepper 4066R) zum Preis von 53.900,00 € (brutto). 

2. Schlepper, Firma Schwarz mit dem Fabrikat John Deere (Typ John Deere, 6110R 
MY17) zum Preis von 113.990,00 € (brutto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof   
 



 
 

 

 
 

Beschaffung von Ersatzfahrzeugen für den Bauhof 
 
 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14.06.2016 wurde die öffentliche Ausschreibung für die 
Beschaffung der Ersatzfahrzeuge durchgeführt.  
 
Der Eröffnungstermin war am 06.09.2016, 11.00 Uhr bzw. 11.30 Uhr im Rathaus Berglen. 
 
Die eingegangenen Angebote werden von der Technischen Verwaltung geprüft und entspre-
chende Vergabevorschläge als Tischvorlage zur Gemeinderatssitzung am 27.09.2016 nachge-
reicht.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zum Abschluss der Verträge für 
die Lieferung der Ersatzfahrzeuge für den Bauhof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Bauhof   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/207/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 













Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Veräußerung des Baggerladers CAT 

 
   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 210/2016. Die Vorlage 
ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Veräußerung des Baggerladers CAT über das 
Online-Portal www.zoll-auktion.de durchzuführen und das Fahrzeug höchstbietend zu 
verkaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Bauhof 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Veräußerung des Baggerladers CAT 
 
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 10.05.2016 wurde die neue Fahrzeugkonzeption 2016 bis 
2020 für den Bauhof der Gemeinde Berglen beschlossen. 
 
Hierbei wurde auch auf die Unzweckmäßigkeit des vorhandenen Baggerladers CAT für das 
angepasste Aufgabenprofil des Bauhofs hingewiesen (vgl. GR-Vorlage 153/2016 und 
161/2016). Eine Ersatzbeschaffung ist im Jahr 2017 vorgesehen. 
 
Da das Fahrzeug derzeit kaum genutzt wird und ein früherer Verkauf einen höheren Verkaufs-
erlös verspricht, soll der Baggerlader schnellstmöglich und gegen Höchstgebot über das Online-
Portal www.zoll-auktion.de noch im Jahr 2016 veräußert werden. 
 
Durch einen früheren Verkauf können zudem die Kosten durch anstehende regelmäßige War-
tungen sowie Versicherungsbeiträge reduziert werden. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Veräußerung des Baggerladers CAT über das Online-
Portal www.zoll-auktion.de durchzuführen und das Fahrzeug höchstbietend zu verkau-
fen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Bauhof 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/210/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Neubau Verbindungsleitung Galgenberg-Bretzenacker  

Umbau Verbindungsschacht Nachbarschaftschule "In den Berglen"  
Hydraulische Einrichtungen und Anlagen 
 

   

    
Anhand der Sitzungsvorlage 213/2016 erläutert der Vorsitzende kurz den Sachverhalt. Die Vor-
lage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Beauftragung der Firma KG 
Nellingen mit dem Umbau des Verbindungsschachtes an der Nachbarschaftsschule zum 
Angebotspreis von netto 15.255,15 € (brutto 18.153,63 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neubau Verbindungsleitung Galgenberg-Bretzenacker  
Umbau Verbindungsschacht Nachbarschaftschule "In den Berglen"  

Hydraulische Einrichtungen und Anlagen 
 
 
Gemäß Baubeschluss vom 12.04.2016 wurde der Umbau des Verbindungsschachtes bei der 
Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ beschränkt ausgeschrieben. 
 
Der Eröffnungstermin der Submission war am 06.09.2016 um 11.30 Uhr im Rathaus in Oppels-
bohm. 
 
Die eingegangenen Angebote wurden vom Ingenieurbüro Riker und Rebmann, Murrhardt, ge-
prüft. Wirtschaftlichster Bieter ist die Firma KG Nellingen mit einem Angebotspreis von 
15.255,15 € netto. 
 
Die Auswertung der Angebote ist als Anlage beigefügt. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Beauftragung der Firma KG 
Nellingen mit dem Umbau des Verbindungsschachtes an der Nachbarschaftsschule zum 
Angebotspreis von netto 15.255,15 € (brutto 18.153,63 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/213/2016 815.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 











Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  

Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 202/2016 und die Tischvorlage zur Sitzungsvorlage wird verwiesen. Die 
Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Architekt Gerd Beutelspacher und Herrn Orth und teilt mit, dass 
alle Nachträge vom Architekten und den Fachbüros geprüft wurden. Erfreulicherweise liegen die 
Kosten immer noch im Kostenrahmen.   
 
Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die folgenden Nachträge 
 

- Fliesenarbeiten, Fa. Epple, Köngen, mit 838,95 € brutto, sowie 
- Maler- und Lackierarbeiten, Fa. Seeger, Waiblingen, mit 744,99 € brutto sowie 
- Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 464,08 € brutto, so-

wie 
- Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 640,74 € brutto, so-

wie 
- Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 13.906,93 € brutto, sowie 
- Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 1.154,30 € brutto, sowie 
- Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 3.333,19 € brutto, sowie 
- Trockenbauarbeiten, Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg, mit 6.064,24 € brutto, sowie 
- Lüftungsinstallation, Fa. LKK Knödler, Ludwigsburg mit 5.675,36 € brutto.  

 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
 
  
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  
Freigabe der Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 

1. Fliesenarbeiten 
 
Die Fliesenbereiche sollen mit einer „Spezialverfugung“ versehen werden, um einen besseren 
Schutz gegen Schimmelpilze und eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen saure Reinigungs-
mittel zu erhalten. In der Ausschreibung war nur eine „Standardverfugung“ enthalten. Die Dehn-
fugen sollen im Gegenzug in einem günstigeren Dehnfugenprofil ausgeführt werden. 
Das Nachtragsangebot der Fa. Fliesen Epple, Köngen, ist fachtechnisch durch das Architektur-
büro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 838,95 € brutto (s. Anlage 1). 
 
 

2. Maler- und Lackierarbeiten  
 
Die Sparrenköpfe der Dachkonstruktion der Sporthalle sollen im hinteren Bereich eine farblose 
Lackversiegelung erhalten. Diese wird einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen garan-
tieren. Die Lackversiegelung war in der Ausschreibung nicht enthalten. 
Die Streicharbeiten an einigen Fensterlaibungen waren in der Ausschreibung nicht berücksich-
tigt worden. Für einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen sollen diese einen Anstrich 
erhalten. 
Die Nachtragsforderung der Fa. Seeger, Waiblingen, ist fachtechnisch durch das Architekturbü-
ro Beutelspacher geprüft und beläuft sich auf 744,99 € brutto (s. Anlage 2). 
 
 

3. Straßen- und Landschaftsbauarbeiten 
 
Für die Müllbehältereinhausung neben der Pumpstation soll ein Mülleimerschrank beschafft und 
aufgestellt werden. Dieser war in der Ausschreibung nicht enthalten. 
Der vorhandene Aushub für die Sporthalle und das neue Spielfeld hinter der Sporthalle konnte 
durch eine Bodenverbesserung vor der Sporthalle eingebaut werden. Hierdurch entstehen 
Mehrkosten für den dafür benötigten Bagger und das Bindemittel. Im Gegenzug konnte dafür 
auf die Abfuhr des Aushubs verzichtet werden, wodurch sich die Kosten reduzieren. 
Die Nachtragsforderung der Fa. Rossaro, Aalen, ist fachtechnisch durch das Landschaftsarchi-
tekturbüro Blank geprüft und beläuft sich auf 464,08 € brutto (s. Anlage 3). 
 
  
Es ist davon auszugehen, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 27.09.2016 weitere Nachträge 
eingehen. Die Verwaltung wird zur Gemeinderatssitzung eine aktuelle Kostenfortschreibung in 
Tabellenform als Tischvorlage nachreichen.  
 
 
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/202/2016 563 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
- Fliesenarbeiten, Fa. Epple, Köngen, mit 838,95 € brutto sowie 
- Maler- und Lackierarbeiten, Fa. Seeger, Waiblingen, mit 744,99 € brutto sowie 
- Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Fa. Rossaro, Aalen, mit 464,08 € brutto. 

 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 







































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Vergabe der Küchen für die Sporthalle und für die Mensa 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 205/2016 und die Tischvorlage zur Sitzungsvorlage wird verwiesen. Die 
Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt kurz anhand der Vorlagen.  
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung sowie den 
zusätzlichen Arbeiten zu und beauftragt die Verwaltung, den wirtschaftlichsten Bieter mit 
der Lieferung und der Montage der beiden Küchen sowie der Einbaumöbel und den zu-
sätzlichen Verkleidungen wie folgt zu beauftragen: 
 

1. Kücheneinrichtung für die Sporthalle an die Fa. Negele, Winnenden, zu 14.957,42 € 
brutto, sowie 

2. Kücheneinrichtung für die Mensa an die Fa. Negele, Winnenden, zu 12.863,52 € 
brutto, sowie 

3. Spülküche für die Mensa an die Fa. Möbel Graf, Berglen, zu 18.080,50 € brutto, so-
wie 

4. Einbaumöbel für die Mensa und zusätzliche Verkleidungen an die Fa. Schreinerei 
Hildenbrand, Berglen, zu 4.386,34 € brutto. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Küchen für die Sporthalle und für die Mensa 
 
 
Kücheneinrichtung für die Sporthalle: 
 
Für die Küche in der Sporthalle (neben dem Foyer) im Bereich der Ausgabe sind eine Reihe 
Unterschränke und daneben Kühlschränke zur Kühlung von Speisen und Getränken vorgese-
hen. In der Mitte der Küche ist der Einbau eines Herdes mit Kochfeld und unmittelbar über dem 
Herdbereich eine Abzugshaube eingeplant. Im gegenüberliegenden Teil der Küche ist die Spüle 
mit Unterschränken und in der Raumecke ein Waschbecken vorgesehen (siehe Anlage 1 und 
2). 
 
 
Kücheneinrichtung für die Mensa: 
 
In der derzeitigen Mensa an der Nachbarschaftsschule werden pro Tag zwischen dreißig und 
achtzig Essen an die Schüler ausgegeben. Laut Herrn Rektor Ziegler werden diese Essenszah-
len so weiterbestehen, auch wenn die Werkrealschule aufgelöst ist, da die Ganztagesbetreuung 
an der Schule insgesamt zunehmen wird. 
 
Bei der Küchenplanung wurde davon ausgegangen, dass das Essen weiterhin warm angeliefert 
und nicht selbst vor Ort zubereitet wird. Um gegebenenfalls Speisen zu erwärmen, ist der Ein-
bau eines zusätzlichen Dampfgarers vorgesehen. Derzeit gibt es z.T. Probleme, wenn Fisch für 
die Kinder angeliefert wird, da diese Speisen durch den Transport abkühlen. Andere Speisen 
werden über die Warmhaltebehälter auf Temperatur gehalten (s. Anlage 3 und 4). 
 
Die Spülküche wird mit einer Industriespülmaschine ausgestattet, sodass in kürzester Zeit das 
gebrauchte Geschirr gereinigt werden kann. Dabei muss bedacht werden, dass zwar in der 
Spülküche eine Lüftungsanlage vorhanden ist, jedoch beim Öffnen einer solchen Industriespül-
maschine relativ viel Dampf entweichen kann. Aus diesem Grund müssen noch Aussagen sei-
tens des Ingenieurbüros Ratioplan, Herrn Mattenklodt, getroffen werden, ob die Lüftungsanlage 
diesen entstehenden Dampf bewältigen wird (Anlage 5 und 6). 
 
Die Technische Verwaltung wird zur Sitzung am 27.09.2016 noch einen Vergabevorschlag er-
arbeiten.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, den preisgünstigsten Bieter mit der Liefe-
rung und der Montage der beiden Küchen zu beauftragen.  
 
Anlagen: Vgl. Küchenpläne 1-6  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/205/2016 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
11. Vergabe der Umbauarbeiten für die barrierefreien Bushaltestellen und für 

die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der Nachbar-
schaftsschule und Bretzenacker 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 204/2016 und die Tischvorlage zur Sitzungsvorlage wird verwiesen. Die 
Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert kurz den Sachverhalt und führt zur Anfrage von Gemeinderat Klenk 
aus, dass die Bushaltestelle in der Ortsmitte von Oppelsbohm leider aufgrund der baulichen Ge-
gebenheiten nicht barrierefrei umbaubar ist.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung den jeweils wirtschaftlichsten Bieter mit den 
Arbeiten wie folgt zu beauftragen: 
 
Los 1, Firma Epple GmbH, Remseck, zum Preis von 43.767,32 € (brutto) 
Los 2, Firma Epple GmbH, Remseck, zum Preis von 40.437,41 € (brutto) 
Los 3, Firma Epple GmbH, Remseck, zum Preis von 57.461,58 € (brutto) 
Los 4, Firma Jürgen Nägele, Winnenden, zum Preis von 34.183,13 € (brutto) und 
Los 5, Firma Karl Rossaro GmbH & Co. KG, Aalen, zum Preis von 54.338,97 € (brutto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
  1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Umbauarbeiten für die barrierefreien Bushaltestellen und 
für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der 

Nachbarschaftsschule und Bretzenacker 
 
 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.07.2016 bzw. Einvernehmen des Bau- und Umwelt-
ausschusses vom 05.07.2016 hat die Technische Verwaltung den barrierefreien Umbau der 
Bushaltestellen an der Nachbarschaftsschule, der Lannerstraße, im Erlenhof beim Feuerwehr-
gerätehaus Süd und in Vorderweißbuch sowie die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße 
zwischen der Nachbarschaftsschule und Bretzenacker öffentlich ausgeschrieben. 
 
Die Submission findet am 22.09.2016 im Rathaus Berglen statt.  
 
Die Technische Verwaltung wird eine Tischvorlage als Vergabevorschlag erarbeiten.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt in seiner Sitzung am 27.09.2016 den wirtschaftlichsten Bieter 
der jeweiligen Einzellose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
1 x Kämmerei  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/204/2016 112.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



























































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Vergabe für die Kanalisations-, Wasserleitungs- und Verkehrsanlagen so-

wie der Leerrohrverlegung für die Rosenstraße, den Veilchenweg und die 
Krokusstraße 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen die Sitzungsvorlage 203/2016 und die Tischvorlage zur 
Sitzungsvorlage vor. Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende ist erfreut, dass durch das Nebenangebot sogar noch eine Ersparnis erzielt 
werden kann.  
Zu den Anfragen von Gemeinderat Hammer teilt er mit, dass die Maßnahme zwar im Zuge der 
Flurbereinigung durchgeführt wird, die gesamten Ausschreibungsleistungen jedoch über die 
Gemeinde abgewickelt werden, auch wegen der beantragten Zuschüsse. Der Vorsitzende geht 
davon aus, dass keine Erschließungsbeiträge anfallen werden, da es sich um die Wiederherstel-
lung des ursprünglichen Zustands der Straße handelt. Eine abschließende Prüfung wird jedoch 
von Seiten der Verwaltung noch erfolgen.  
 
Gemeinderat Hammer erkundigt sich nach dem Termin für den Baubeginn und nach der Dauer 
der Maßnahme.  
 
Herr Rebmann vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann informiert, dass mit der Maßnahme im Ok-
tober 2016 begonnen wird. Die Fertigstellung ist zum 31.05.2017 geplant. Er geht davon aus, 
dass die gesamte Maßnahme sieben Monate andauern wird. Die Maßnahmen werden sukzessi-
ve durchgeführt, die betroffenen Anlieger werden vorab von den Maßnahmen informiert.  
 
Gemeinderat Hammer fragt an, ob die Planungen der Dorfgemeinschaft Öschelbronn bezüglich 
Weihnachtsbaumaufstellung und Maibaumaufstellung trotzdem durchgeführt werden können.  
 
Der Vorsitzende bittet darum, die entsprechenden Veranstaltungstermine an die Verwaltung wei-
terzuleiten. Es soll versucht werden, die Straßenbaumaßnahmen so zu planen, dass auch die 
Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft trotzdem durchgeführt werden können.  
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Vergabe der Ausführungsarbei-
ten für die Kanalisations-, Wasserleitungs- und Verkehrsanlagen sowie der Leerrohrver-



legung für die Rosenstraße, den Veilchenweg und die Krokusstraße in Öschelbronn unter 
Berücksichtigung des Nebenangebots an die Firma Straßenbau Zehnder GmbH zum An-
gebotspreis von 658.379,03 € (brutto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung  
  1 x Kämmerei  
  1 x Hauptamt (Beitragsveranlagung)  
 



 
 

 

 
 

Vergabe für die Kanalisations-, Wasserleitungs- und Verkehrsanlagen 
sowie der Leerrohrverlegung für die Rosenstraße, den Veilchenweg 

und die Krokusstraße 
 
 
Gemäß Baubeschluss vom 19.07.2016 wurden der dorfgerechte Ausbau der Rosenstraße ein-
schließlich der Platzgestaltung, der Kanalerneuerung im Veilchenweg und in der Krokusstraße 
sowie die Oberflächenentwässerung bei der Zufahrt zum Friedhof am 05.08.2016 öffentlich 
ausgeschrieben. 
 
Bis heute haben acht Firmen das Leistungsverzeichnis abgeholt. 
 
Die Submission wird am 13.09.2016 im Rathaus Berglen stattfinden. 
 
Nach Prüfung der eingegangenen wertbaren Angebote wird dem Gemeinderat eine Tischvorla-
ge nachgereicht.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Vergabe der Ausführungsar-
beiten für die Kanalisations-, Wasserleitungs- und Verkehrsanlagen sowie der Leerrohr-
verlegung für die Rosenstraße, den Veilchenweg und die Krokusstraße in Öschelbronn 
an den wirtschaftlichsten Bieter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Technische Verwaltung  
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/203/2016 656.2/701.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 









Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Neufassung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 

 
   

    
Hauptamtsleiterin Sigloch erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 198/2016. Die 
Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) be-
schließt der Gemeinderat – die in der Anlage beigefügte – Geschäftsordnung. 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 1 x Bürgermeister 

 1 x Bauamt 

 1 x Hauptamt 

 1 x Kämmerei 

 1 x Ordnungsamt  

              1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Neufassung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
 
 

Aufgrund der Änderung der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – vom 14. Ok-

tober 2015 hat der Gemeindetag von Baden-Württemberg das Muster einer Geschäftsordnung 

für den Gemeinderat in einigen Punkten inhaltlich und redaktionell geändert und ergänzt.  

 

Die derzeit gültige Geschäftsordnung des Gemeinderats der Gemeinde Berglen wurde am 15. 

September 2009 beschlossen. Diese Fassung wurde nun komplett überarbeitet und an die ak-

tuelle Rechtslage angepasst. Die Änderungen sind dem in der Anlage beigefügten Schriftstück 

mit „rot“ dargestellt. 

 

Neben redaktionellen kleineren Änderungen wurde insbesondere Folgendes geändert: 

 

§ 2 Fraktionen 

Der Begriff „Mitgliedervereinigungen“ wurde durch „Fraktionen“ ersetzt. 

Mit § 32a GemO werden Fraktionen nunmehr neu institutionalisiert. Die Bildung von Fraktionen 

im Gemeinderat ist jedoch nach wie vor freiwillig; Gemeinderäte sind grundsätzlich nicht ge-

zwungen, sich in Fraktionen zusammenzuschließen. Es steht jedem einzelnen Gemeinderat 

frei, ob er einer Fraktion beitritt oder diese wieder verlässt. Das Nähere zur Bildung der Fraktio-

nen ist in der Geschäftsordnung zu regeln. Neu ist, dass den Fraktionen in der Gemeindeord-

nung, unabhängig von der Zahl ihrer Mitglieder, eigene Rechte zugebilligt werden (§§ 20 Abs. 

3, 24 Abs. 3, 34 Abs. 1 und § 39 Abs. 4). Besonders zu erwähnen ist das Recht der Fraktionen 

zur Meinungsäußerung im gemeindlichen Amtsblatt (§ 20 Abs. 3 GemO). Das Redaktionsstatut 

für das Amtsblatt der Gemeinde Berglen wurde deshalb bereits in der Sitzung des Gemeindera-

tes am 14. Juni 2016 geändert. 

 

Fraktionen können sich nur aus gewählten Gemeinderäten zusammensetzen. Die Mindeststär-

ke einer Fraktion ist in der Gemeindeordnung nicht normiert. Die Geschäftsordnung des Ge-

meinderats kann den Fraktionsstatus von einer bestimmten Mindestanzahl von Mitgliedern ab-

hängig machen. Bei ihrer Bestimmung verfügt der Gemeinderat über ein weites Ermessen. Die-

ses Ermessen unterliegt der allgemeinen rechtsstaatlichen Schranke, von ihm entsprechend 

dem Normzweck Gebrauch zu machen und dessen durch höherrangiges Recht gezogener 

Rahmen zu beachten ist. Dem Ermessen des Gemeinderats werden damit durch die Grundsät-

ze des Willkürverbots, der Chancengleichheit und des Minderheitenschutzes Grenzen gezogen. 

Die Fraktionsmindeststärke darf nicht außer Verhältnis zur Gesamtgröße des Gemeinderats 

stehen. Dies bedeutet, dass die Struktur des Gemeinderats und die Anzahl der auf die Mehrheit 

der Wahlvorschläge entfallenden Sitze ebenfalls berücksichtigt werden müssen Dies muss an-

hand der örtlichen Verhältnisse geprüft werden. Das Geschäftsordnungsmuster des Gemeinde-

tags geht von dem Fall aus, dass die Mindestanzahl bei drei Mitgliedern liegt. Aus Sicht der 

Verwaltung wird diese Anzahl für Berglen als vertretbar empfunden und deshalb auch so über-

nommen.  

Ein Gemeinderat kann natürlich immer nur einer Fraktion angehören. 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/198/2016 022.221 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



§ 4 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht der Gemeinderäte 

In Absatz 1 wurde eine Anpassung an die Änderungen des § 24 Abs. 3 GemO vorgenommen. 

Die gesetzlichen Minderheitsquoren für Anträge auf Unterrichtung sind von einem Viertel auf ein 

Sechstel der Gemeinderäte abgesenkt worden. Fraktionen erhalten dieses Recht unabhängig 

von ihrer Stärke. Für das weitergehende Recht auf Akteneinsicht ist es bei dem Quorum von 

einem Viertel der Gemeinderäte geblieben.  

 

§ 9 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

Absatz drei wurde an die Neuregelung des § 35 Abs. 2 GemO angepasst. Danach sind Be-

schlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, nach Wiederherstellung der Öffent-

lichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt 

zu geben. Das öffentliche Wohl der berechtigte Interessen Einzelner darf jedoch nicht entge-

genstehen. 

 

§ 12 Einberufung 

Hier handelt es sich um eine notwendige Anpassung an § 34 Abs. 1 GemO. Mit dem Gesetz zur 

Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Regelungen wird in § 34 Abs. 1 Satz 1 festgelegt, 

dass der Bürgermeister die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung sowie die erforderlichen 

Sitzungsunterlagen in der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag mitzuteilen hat. 

Damit will der Gesetzgeber den Bedürfnissen der Gemeinderäte nach ausreichender Vorberei-

tungszeit Rechnung tragen. Der nach bisherigem Recht in § 34 GemO verwendete unbestimm-

te Rechtsbegriff „rechtzeitig“ wurde nunmehr definiert mit den Worten „in der Regel mindestens 

7 Tage vor dem Sitzungstag“. Da der Gesetzgeber von sieben Tagen „in der Regel“ spricht, 

besteht dennoch die Möglichkeit, bei Vorliegen besonderer Umstände und sozusagen in be-

gründeten Einzelfällen davon abzuweichen, so dass es dann auch in diesen Fällen möglich sein 

könnte, einzelne Verhandlungsgegenstände oder Beratungsunterlagen kurzfristiger nachzu-

reichen (Ausnahmen von der Regel). In der Gesetzesbegründung wird zudem noch ausgeführt: 

„Bei recht schwierigen Verhandlungsgegenständen oder umfangreichen Sitzungsunterlagen 

kann auch eine längere Vorbereitungszeit geboten sein.“. 

 

In Berglen müssen daher bei Sitzungen an einem Dienstag die Sitzungsunterlagen bis spätes-

tens am Montag der Vorwoche zugehen. 

 

Die Regelfrist von sieben Tagen für die Ladung der Gemeinderäte steht nicht zur Disposition 

durch Geschäftsordnungsregelungen und kann weder durch einen Gemeinderatsbeschluss im 

Einzelfall, noch durch eine allgemeine Geschäftsordnungsregelung verkürzt werden.  

 

Die Regelfrist für Ladung, Übersendung der Tagesordnung und erforderliche Beratungsunterla-

gen gilt selbstverständlich auch für nichtöffentliche Sitzungen sowie für Ausschusssitzungen.  

 

Festzuhalten ist, dass bezüglich der rechtzeitigen Bekanntgabe von Zeit, Ort und Tagesordnung 

öffentlicher Sitzungen an die Bürger und Einwohner jedoch keine Gesetzesänderung erfolgt ist 

(§ 34 Abs. 1 Satz 7 GemO).  

 

Seit Anfang des Jahres kommt in Berglen für die Übermittlung der Einladung, der Tagesord-

nung und der zur Beratung erforderlichen Beratungsunterlagen ein Ratsinformationssystem 

zum Einsatz. Die Empfänger sind dafür verantwortlich, dass unbefugte Dritte keinen Zugriff auf 

Einladung und Beratungsunterlagen nehmen können. Entsprechende Erklärungen wurden von 



den Mitgliedern des Gremiums in Berglen bereits unterzeichnet. Gemeinderäte, mit denen diese 

Form der elektronischen Übermittlung vereinbart wurde, erhalten grundsätzlich keine schriftli-

chen Beratungsunterlagen. Die Einladung mit der Tagesordnung wird bis auf weiteres auch 

noch auf dem Postweg versandt. 

 

§ 13 Tagesordnung 

Es liegt in der Organkompetenz des Bürgermeisters die Tagesordnung aufzustellen. Gleichzei-

tig wird hier das Minderheitenrecht nach § 34 Abs. 1 Satz 4 wiedergegeben, das es einer Frak-

tion, unabhängig von ihrer Stärke, sowie einem Sechstel der Gemeinderäte erlaubt, einen Ta-

gesordnungspunkt auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinde-

rats zu setzen.  

 

§ 14 Beratungsunterlagen 

In Abs. II des § 14 wurde die Regelung vom Muster des Gemeindetags übernommen.  

 

§ 17 Verhandlungsablauf, Änderung der Tagesordnung  

Bislang war es herrschende Meinung, dass es in nichtöffentlichen Sitzungen durch einstimmi-

gen Beschluss aller Mitglieder möglich ist, einen Tagesordnungspunkt nachträglich aufzuneh-

men. Nicht geklärt ist, ob diese Möglichkeit wegen der grundsätzlichen Vorgabe, Sitzungen mit 

einer Mindestfrist von sieben Tagen einzuladen, entfallen ist. Nachdem der Gesetzgeber diese 

Regelfrist ausdrücklich mit dem Ziel aufgenommen hat, den Gemeinderäten eine ausreichende 

Vorbereitungszeit zu gewährleisten, muss es umgekehrt auch zulässig sein, zumindest im Ein-

zelfall mittels Übereinkunft aller Mitglieder, auf diese Ladungsfrist zu verzichten. Absatz zwei 

wurde deshalb entsprechend angepasst. 

Die nachträgliche Aufnahme von Verhandlungsgegenständen in einer laufenden öffentlichen 

Sitzung ist grundsätzlich nicht zulässig, weil die Beratung und Beschlussfassung unter dem 

Formmangel der nicht erfolgten ortsüblichen Bekanntgabe an die Bevölkerung leiden würde und 

somit der Öffentlichkeitsgrundsatz nicht gewahrt wäre. Ein Nachschieben in sog. Notfällen nach 

§ 34 Abs. 2 GemO bleibt wie bisher – sowohl in öffentlicher als auch in nichtöffentlicher Sitzung 

zulässig.  

 

§ 23 Wahlen 

Hier wurde lediglich der komplette Gesetztext des § 37 Abs. VII GemO wiedergegeben und 

nicht nur auf eine Rechtsgrundlage verwiesen. 

 

§ 35 Anwendung der Geschäftsordnung des Gemeinderats auf Ausschüsse  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den geänderten § 39 Abs. 5 GemO.  



  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) be-

schließt der Gemeinderat – die in der Anlage beigefügte – Geschäftsordnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 

1 x Bauamt 

1 x Hauptamt 

1 x Kämmerei 

1 x Ordnungsamt 

1 x Technische Verwaltung   
 

 







































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
14. Einziehung einer Teilfläche der öffentlichen Wege Flst. 23 und 439/2, Ge-

markung Reichenbach Flur Lehnenberg 
 

   

    
Hierzu liegt die Sitzungsvorlage 200/2016 vor. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die im nachfolgenden Flurkartenausschnitt rosa und grün gekennzeichneten Teil-

flächen der öffentlichen Wege Flst. 23 und 439/2, Gemarkung Reichenbach Flur 
Lehnenberg sind für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Sie werden deshalb ge-
mäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verlieren die Eigenschaft eines öffentlichen 
Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen. 

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermessung 
beauftragt. 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x  Bauamt 
  1 x  Ordnungsamt  
 



 
 

 

 
 

Einziehung einer Teilfläche der öffentlichen Wege Flst. 23 und 439/2, 
Gemarkung Reichenbach Flur Lehnenberg 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.05.2016 beschlossen, das Verfahren 
zur Einziehung einer Teilfläche der öffentlichen Wege Flst. 23 und 439/2, Gemarkung Reichen-
bach Flur Lehnenberg gemäß § 7 Abs. 1 des Straßengesetzes (StrG) durchzuführen, da die 
betreffende Fläche für den öffentlichen Verkehr entbehrlich ist. 
 
Die vorgesehene Einziehung wurde aufgrund dieses Beschlusses gemäß den Bestimmungen 
des Straßengesetzes in der Ausgabe des Amtsblatts vom 27.05.2016 öffentlich bekanntge-
macht. Einwendungen gegen die Einziehung sind nicht eingegangen.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die im nachfolgenden Flurkartenausschnitt rosa und grün gekennzeichneten Teil-

flächen der öffentlichen Wege Flst. 23 und 439/2, Gemarkung Reichenbach Flur 
Lehnenberg sind für den öffentlichen Verkehr entbehrlich. Sie werden deshalb 
gemäß § 7 Abs. 1 StrG eingezogen und verlieren die Eigenschaft eines öffentli-
chen Weges. Widerrufliche Sondernutzungen entfallen. 

2. Die Verwaltung wird mit der Veräußerung der Teilfläche nach erfolgter Vermes-
sung beauftragt. 

 

    
 
Verteiler:   

 
1 x  Bauamt 
1 x  Ordnungsamt  
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/200/2016 785.04 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
15. Interkommunaler Breitbandausbau in den Gemeinden Rudersberg und 

Berglen sowie FTTB-Ausbau des Wohnplatzes Linsenhof 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 212/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage.  
 
Gemeinderätin Rommel bemängelt die angeblich fehlende Transparenz. Sie erkundigt sich nach 
der Höhe der Kosten für die Maßnahme und des Förderbetrags, die für Berglen anfallen. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass eine Kostenaufteilung nach dem Einwohnerschlüssel 
(Zahl der neuversorgten Einwohner) getroffen werden konnte. Bei der Gemeinde Berglen wer-
den ca. 60 bis 70 Einwohner beim Breitbandausbau neu versorgt. Die Gemeinde Rudersberg 
versorgt einen weitaus größeren Bevölkerungsanteil neu. Hierüber wurde der Gemeinderat be-
reits im Rahmen der Zustimmung zum interkommunalen Breitbandausbauprojekt detailliert in-
formiert. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1.  Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss für den beabsichtigten FTTB-

Breitbandausbau im Drexelhof, Kieselhof und Linsenhof. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, sobald der positive Förderbescheid für den FTTB-

Ausbau zum Linsenhof vorliegt, die Ausschreibung durchzuführen und dem wirt-
schaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung    
 



 
 

 

 
 

Interkommunaler Breitbandausbau in den Gemeinden Rudersberg 
und Berglen sowie FTTB-Ausbau des Wohnplatzes Linsenhof 

 
 
Mit Bescheid vom 27.06.2016 wurde der Antrag der Gemeinden Rudersberg und Berglen auf 
Gewährung einer Zuwendung für den geplanten interkommunalen Breitbandausbau positiv be-
schieden. Das Land Baden-Württemberg unterstütz dieses Projekt mit einer Gesamtförderung 
in Höhe von 610.075,-- €.  
 
Nach dem vorläufigen Terminplan sollen bis November 2016 die erforderlichen Ausschrei-
bungsunterlagen erstellt und abgestimmt werden. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist im 
Anschluss, voraussichtlich Anfang Dezember 2016, geplant. Als Termin für den Beginn der 
Bauarbeiten ist momentan der 13.03.2017 avisiert. 
 
Die Gemeinde Berglen ist an diesem Projekt mit dem FTTB-Ausbau des Kiesel- und Drexelho-
fes beteiligt. Alle bebauten Grundstücke dieser Wohnplätze erhalten einen direkten Glasfaser-
anschluss. Sollten die Eigentümer eine Verlegung der Leitung bis in das Gebäude wünschen, 
wird im Rahmen der Herstellung der Infrastruktur auch der Hausanschluss ausgeführt. Ein posi-
tiver Förderbescheid für den Anschluss des Linsenhofes liegt aktuell noch nicht vor. Die Verwal-
tung geht allerdings davon aus, dass die Zusage in den nächsten Wochen vom Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung erteilt wird.  
 
Damit beide Vorhaben schnellstmöglich begonnen werden können, sollte der Gemeinderat in 
der kommenden Sitzung folgende Beschlüsse fassen: 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1.  Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss für den beabsichtigten FTTB-

Breitbandausbau im Drexelhof, Kieselhof und Linsenhof. 
 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, sobald der positive Förderbescheid für den FTTB-

Ausbau zum Linsenhof vorliegt, die Ausschreibung durchzuführen und dem wirt-
schaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilen. 

 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Technische Verwaltung    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/212/2016 797.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
16. Optionsrecht zum neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 206/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Bürgermeister Friedrich und Kämmerer Schreiber erläutern eingehend den Sachverhalt.  
Nach erfolgter Prüfung der Angelegenheit durch ein Steuerberatungsunternehmen wird es eine 
erneute Behandlung der Angelegenheit im Gemeinderat geben.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderätin Finze ist während der Abstimmung nicht anwesend.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Optionsmöglichkeit zu nutzen, die bisherige 
Rechtslage im Bereich des Umsatzsteuergesetzes bis zum 31.12.2020 anwenden zu kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Optionsrecht zum neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz 
 
 
Zum 01. Januar 2017 ändert sich das Besteuerungsregime für die öffentliche Hand im Bereich 
der Umsatzsteuer grundlegend. Ab diesem Zeitpunkt gilt für die juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts der allgemein gültige Unternehmensbegriff des § 2 Abs. 1 Umsatzsteuerge-
setz (UStG). Die Anbindung des umsatzsteuerlichen Unternehmensbegriffs an den des ertrags-
steuerlichen Begriffs des Betriebs gewerblicher Art (BgA) wird ab diesem Zeitpunkt vollständig 
aufgegeben. Danach unterliegen die juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätz-
lich mit allen nachhaltigen Tätigkeiten, in deren Zusammenhang sie Einnahmen erzielen, der 
Umsatzbesteuerung. Dies gilt ausnahmslos für Einnahmen, die auf privatrechtlicher Grundlage 
erzielt werden. Eine Einschränkung gilt nur für die nach § 2b UStG als hoheitlich zu beurteilen-
den Tätigkeiten. 
 
Den juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde das Recht eingeräumt, dass diese 
innerhalb eines Zeitraumes bis einschließlich 2020 die bisherige Rechtslage weiter anwenden 
können. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist bis spätestens 31. Dezember 2016 gegenüber der 
Finanzverwaltung einheitlich für alle Bereiche schriftlich zu erklären. 
 
Zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2020 kann die Gemeinde jederzeit die Anwendung 
des neuen Umsatzsteuerrechts gegenüber der Finanzverwaltung erklären, dies jedoch nur in 
Gänze und unumkehrbar. 
 
Zur Beurteilung des Sachverhalts, ob die Anwendung der neuen gesetzlichen Regelung oder 
die Beibehaltung des Status Quo für die Gemeinde Berglen vor- oder nachteilig ist, sind insbe-
sondere die folgenden Fragestellungen entscheidungsrelevant: 
 

- Führt die Anwendung der reformierten Umsatzsteuerregelungen – auch unter Einbezie-
hung von anstehenden Investitionen – zu einem finanziellen Vor- oder Nachteil aus Sicht 
der Kommune? 
 

- Kann in der bestehenden Organisation beziehungsweise mit den implementierten Pro-
zessabläufen eine zutreffende steuerliche Beurteilung und Erfassung sichergestellt wer-
den? 

 
Im Jahr 2017 soll, unter Zuhilfenahme eines Steuerberatungsunternehmens, eine Bestandsauf-
nahme angestoßen werden, welchen Umfang das eigene umsatzsteuerliche Unternehmen nach 
neuem Recht zukünftig haben wird. Hierzu gehören beispielsweise die Identifikation bislang 
nicht relevanter, da vermögensverwaltender oder unterhalb der BgA-Grenzen liegender Betäti-
gungen sowie die Prüfung, was künftig unter § 2b UStG erfasst werden kann. 
 
Da eine Anwendung der neuen Regelungen in den folgenden Jahren rückwirkend zum jeweili-
gen Jahresbeginn erklärt werden kann, diese Umstellung jedoch einen hohen Verwaltungsauf-
wand mit sich bringt, soll vorerst eine Beibehaltung der bisherigen Rechtslage gegenüber der 
Finanzverwaltung bis zum 31.12.2020 erklärt werden. 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/206/2016 962.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Der Gemeinderat beschließt die Optionsmöglichkeit zu nutzen, die bisherige Rechtslage 
im Bereich des Umsatzsteuergesetzes bis zum 31.12.2020 anwenden zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
17. Verlustausgleich für das Jahr 2012 und Abwassergebührenkalkulation für 

die Jahre 2018 bis 2020 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 209/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Moser ist während der Abstimmung nicht anwesend.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Unterdeckung in der Abwassergebührenrechnung für das 
Jahr 2012 in Höhe von 171.841,72 € in Kauf zu nehmen und nicht auszugleichen. 
Weiterhin beschließt der Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 
2020 zu beauftragen. Die Ergebnisse der Abwassergebührenrechnung der Jahre 2013 bis 
einschließlich 2016 sind in der Kalkulation auszugleichen. Entsprechende Haushaltsmittel 
sind im Haushaltsplan 2017 zu veranschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 
 



 
 

 

 
 

Verlustausgleich für das Jahr 2012 und Abwassergebührenkalkulation 
für die Jahre 2018 bis 2020 

 
 
Bereits im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.07.2015 die Unter-
deckung aus der Abwassergebührenrechnung für das Jahr 2011 in Kauf genommen (vgl. GR-
Vorlage 053/2015). Der Gemeinderat muss nun erneut entscheiden, wie mit der Unterdeckung 
aus dem Jahr 2012 verfahren werden soll.  
 
Im Jahr 2012 entstand bei den Abwassergebühren eine Unterdeckung in Höhe von 171.841,72 
€, die bis spätestens 2017 in einer Kalkulation ausgeglichen werden kann. 
 
Des Weiteren sollte spätestens für die Jahre 2018 bis 2020 eine neue Gebührenkalkulation be-
auftragt werden, welche dann im Jahr 2017 durchgeführt werden müsste. 
 
Die Abwassergebühren wurden letztmalig mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
im Jahr 2013 kalkuliert. Die damalige Kalkulation umfasste den Kalkulationszeitraum von 2013 
bis 2015. 
 
Als Ergebnis der letzten Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren in den Jahren 
2013, 2014 und 2015 schrittweise auf jetzt 3,98 €/m³ Schmutzwasser- und 0,53 €/m² Nieder-
schlagswassergebühr erhöht. Diese Gebühr wurde kostendeckend berechnet. 
 
Bei der damaligen Kalkulation wurde auf einen Ausgleich der Unterdeckungen aus den Vorjah-
ren (2008 bis einschließlich 2010) verzichtet. Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) kön-
nen Unterdeckungen bis maximal fünf Jahre nach deren Entstehung ausgeglichen werden. 
Überdeckungen müssen innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden. In der neuen 
Kalkulation sind dann auch die Jahresergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 auszugleichen, um 
weiterhin eine kostendeckende Abwassergebühr zu erhalten. 
 
Nachdem inzwischen der Kalkulationszeitraum abgelaufen ist und für das Jahr 2016 keine Kal-
kulation vorgenommen wurde, muss nun entschieden werden, ob eine erneute Gebührenkalku-
lation beauftragt werden soll. 
 
Die Verwaltung empfiehlt bei allen Gebühren, die die Gemeinde erhebt, einen regelmäßigen 
Kalkulationsrhythmus einzuhalten und die Gebühren entsprechend anzupassen. 
 
Im Falle der Abwassergebühren empfiehlt sich ein dreijähriger Rhythmus mit einer einheitlichen 
Gebühr über den gesamten Kalkulationszeitraum. Da die Abwassergebühr letztmalig zum 
01.01.2015 erhöht wurde, stünde somit eine Gebührenanpassung zum 01.01.2018 an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/209/2016 700.11 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Unterdeckung in der Abwassergebührenrechnung für 
das Jahr 2012 in Höhe von 171.841,72 € in Kauf zu nehmen und nicht auszugleichen. 
Weiterhin beschließt der Gemeinderat eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 
2020 zu beauftragen. Die Ergebnisse der Abwassergebührenrechnung der Jahre 2013 bis 
einschließlich 2016 sind in der Kalkulation auszugleichen. Entsprechende Haushaltsmit-
tel sind im Haushaltsplan 2017 zu veranschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
18. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haus-

haltsjahr 2015 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 215/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses und ergänzt, dass das Rechnungsergebnis 2015 eines der besten war, die 
Berglen in der Vergangenheit aufweisen konnte und das trotz beachtlicher Investitionen in den 
vergangenen Jahren. Der öffentliche Haushalt ist effektiv schuldenfrei. Für die geleistete Arbeit 
spricht er dem Kämmereiteam seinen Dank aus.  
 
Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber die Eckpunkte der Jahresrechnung anhand einer 
PowerPoint-Präsentation eingehend.  
 
Auch Gemeinderätin Jooß dankt im Namen des Gemeinderats für die gute Arbeit in den letzten 
Jahren. Das Ergebnis ist mehr als erfreulich. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen, genehmigt. 
 
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird zuge-

stimmt. 
 
3. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 193.020,54 € wird zuge-

stimmt. 
 
4. Die Jahresrechnung 2015 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 



Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 14.123.892,53 3.650.208,91 + 17.774.101,44

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 20.040,00 + 20.040,00

3.   Zwischensumme + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

6.   Soll-Ausgaben + 14.067.613,65 + 3.915.122,21 + 17.982.735,86

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 309.887,39 + 4.871.409,60 + 5.181.296,99

8.   Zwischensumme + 14.377.501,04 + 8.786.531,81 + 23.164.032,85

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 253.608,51 - 5.116.282,90 - 5.369.891,41

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2015 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2015 2015 2015 31. Dez.2015

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 5.500.005,00 € + 2.013.819,60 € + 0,00 € + 7.513.824,60 €

Bausparverträge + 318.604,63 € + 0,00 € + 0,00 € + 318.604,63 €

Summe 1 -: + 5.818.609,63 € + 2.013.819,60 € + 0,00 € + 7.832.429,23 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 462.719,11 € + 0,00 € - 66.467,93 € + 396.251,18 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Rems + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.436,11 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.886,11 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 680.121,97 € + 0,00 € - 66.467,93 € + 613.654,04 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 5.136.667,47 € + 0,00 € - 193.020,54 € + 4.943.646,93 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 449.936,60 € + 0,00 € - 86.919,64 € + 363.016,96 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 LRA-Kommunalamt  (über Kämmerei)  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das 
Haushaltsjahr 2015 

 
 
Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2015 verwiesen.  
 
Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zu-
führung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 337.000 Euro unter der 
Zuführung des Jahres 2014, historisch betrachtet für die Gemeinde Berglen aber noch 
immer auf hohem Niveau. Im Haushaltsjahr 2015 wurde, wie im Vorjahr, eine Entnahme 
aus der Rücklage notwendig, um die Ausgaben zu decken. Auf die geplante Darlehens-
aufnahme konnte komplett verzichtet werden. 
 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2015, also 
die freie Investitionsspitze, beträgt 1.494.881,52 €, während bei der Haushaltsplanaufstellung 
davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2015 lediglich eine Zuführung i.H.v. 380.000,00 € 
erwirtschaftet werden kann. Die Netto-Investitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt 
abzüglich Kredittilgungen) beträgt im Jahr 2015 1.407.961,88 € (2014: 1.744.925,41 €, 2013: 
1.880.530,62 €, 2012: 1.602.195,63 €). Bei 6.050 Einwohnern (30.06.2015) entspricht dies 
232,72 €/Einwohner (Vorjahr: 290,14 €/Einwohner). 
 
Auf die Erläuterungen der Seiten 40 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Grün-
de für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt. 
 
Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) verringerte sich erneut und 
beträgt damit zum 31.12.2015 363.016,96 € bzw. 60,00 €/Einwohner (31.12.2014: 449.936,60 
€ bzw. 74,37 €/Einw.). Er ist in Höhe der Kredittilgungen 2015 gesunken. 
 
Darüber hinaus konnte in 2015 auf die veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 
2.150.000,00 € komplett verzichtet werden. 
 
Im Jahr 2015 wurde eine Rücklagenentnahme i.H.v. 193.020,54 € notwendig (2014 Rücklagen-
entnahme: 697.672,20 €). Diese liegt jedoch 815.379,46 € unter der veranschlagten Rückla-
genentnahme in Höhe von 1.008.400,00 €. 
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2015 4.943.646,93 € bzw. 
817,13 €/Einwohner.  
 
Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung (ohne Wasserwerk) gegenübergestellt, ergibt 
sich ein Überschuss zum 31.12.2015 von 4.580.629,97 €. Erweitert man diese Betrachtung um 
den Schuldenstand des Wasserwerks zum 31.12.2015 in Höhe von 2.362.383,75 €, verbleibt 
weiterhin ein Überschuss i.H.v. 2.218.246,22 €. Damit ist die Gemeinde Berglen samt Son-
derrechnungen effektiv schuldenfrei. 
 
Bei der in diesem Jahr notwendig gewordenen Rücklagenentnahme ist zu beachten, dass diese 
ausschließlich zur Finanzierung von umfangreichen Investitionen notwendig wurde und somit 
auch ein entsprechender materieller Gegenwert entstanden ist. 
 
 
 
Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss auch bedacht werden, welche großen Aus-
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gabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm 
Haushalt 2016): 
 

- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 805.000,00 € 
- Neubau einer Sporthalle (ca. 4,2 Mio. € bereits finanziert) 1.755.000,00 € 
- Ausbau Kinderbetreuung 1.250.000,00 € 
- Neuer Kunstrasen Sportplatz Erlenhof 280.000,00 € 
- Straßensanierungen 4.913.000,00 € 
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 165.000,00 € 
- Kanalsanierungen 3.587.000,00 € 
- Maßnahmen Friedhöfe 437.000,00 € 
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 604.000,000 € 
- Kostenanteil Flurbereinigung 710.000,00 € 
- Feldwegsanierungen 800.000,00 € 
- DSL Ausbau 610.000,00 € 
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 483.000,00 € 

 Insgesamt 16.399.000,00 € 
 
Dies sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Hinzu 
kommen die ansteigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in 
den Einrichtungen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungsstau der 
gemeindlichen Liegenschaften (insbesondere Friedhöfe). 
Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt, was sich negativ auf die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt und damit auf die Netto-Investitionsrate auswirkt. 
 
Zusätzlich wirken sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, negativ 
auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 2015 
immerhin mit 2.297.829,70 € ca. 16,3 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmach-
ten. 
 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Der Verwaltungshaushalt liegt mit 14.123.892,53 € (Vorjahr 13.464.290,67 €) um 507.192,53 € 
(3,7 %) über dem Planansatz von 13.616.700,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich: 
 

Jahr Plan Ausgaben Mehr(+)/ in %

Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Verwaltungshaushalt einschl.Zuführung an Vermögenshaushalt:

2015 13.616.700,00 14.123.892,53 507.192,53 3,7%

2014 12.666.740,00 13.464.290,67 797.550,67 6,3%

2015 zu 2014 949.960,00 659.601,86 -290.358,14

2. Volumen Verwaltungshaushalt ohne Zuführung an Vermögenshaushalt:

2015 13.236.700,00 12.629.011,01 -607.688,99 -4,6%

2014 12.216.740,00 11.632.445,62 -584.294,38 -4,8%

2015 zu 2014 1.019.960,00 996.565,39 -23.394,61  
 

Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder-
ausgaben sind auf den Seiten 41-42 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert. 
 
Vermögenshaushalt: 
 
Der Vermögenshaushalt liegt mit 3.670.248,91 € (Vorjahr 4.736.819,73 €) um 2.479.751,09 € 
(40,3 %) unter dem Planansatz von 6.150.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich 



bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die 
Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und 
dann verglichen worden: 
 

Jahr Plan Ausgaben bzw. Mehr(+)/ in %

Einnahmen Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Vermögenshaushalt einschl.Zuführung vom Verwaltungshaushalt und

Rücklagenzuführung

2015 6.150.000,00 3.670.248,91 -2.479.751,09 -40,3%

2014 7.322.200,00 4.736.819,73 -2.585.380,27 -35,3%

2015 zu 2014 -1.172.200,00 -1.066.570,82 105.629,18

2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- ohne Zuführung vom

Verwaltungshaushalt und ohne Entnahme aus allg. Rücklage:

2015 4.761.600,00 1.982.346,85 -2.779.253,15 -58,4%

2014 4.051.800,00 2.207.302,48 -1.844.497,52 -45,5%

2015 zu 2014 709.800,00 -224.955,63 -934.755,63

3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- ohne Rücklagenzuführung:

2015 6.150.000,00 3.670.248,91 -2.479.751,09 -40,3%

2014 7.322.200,00 4.736.819,73 -2.585.380,27 -35,3%

2015 zu 2014 -1.172.200,00 -1.066.570,82 105.629,18  
 

 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschafts-
bericht auf den Seiten 43-56 ausführlich erläutert. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 13.09.2016 einstimmig dem 
Gemeinderat empfohlen, dem nachfolgenden Beschlussvorschlag zuzustimmen.  
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 
des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2015), genehmigt. 

 
6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 

des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2015) wird zugestimmt. 
 
7. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 193.020,54 € wird zuge-

stimmt. 
 
8. Die Jahresrechnung 2015 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 



Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 14.123.892,53 3.650.208,91 + 17.774.101,44

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 20.040,00 + 20.040,00

3.   Zwischensumme + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

6.   Soll-Ausgaben + 14.067.613,65 + 3.915.122,21 + 17.982.735,86

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 309.887,39 + 4.871.409,60 + 5.181.296,99

8.   Zwischensumme + 14.377.501,04 + 8.786.531,81 + 23.164.032,85

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 253.608,51 - 5.116.282,90 - 5.369.891,41

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 14.123.892,53 + 3.670.248,91 + 17.794.141,44

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2015 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2015 2015 2015 31. Dez.2015

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 5.500.005,00 € + 2.013.819,60 € + 0,00 € + 7.513.824,60 €

Bausparverträge + 318.604,63 € + 0,00 € + 0,00 € + 318.604,63 €

Summe 1 -: + 5.818.609,63 € + 2.013.819,60 € + 0,00 € + 7.832.429,23 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 462.719,11 € + 0,00 € - 66.467,93 € + 396.251,18 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Rems + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.436,11 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 0,00 € + 0,00 € + 12.886,11 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 680.121,97 € + 0,00 € - 66.467,93 € + 613.654,04 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 5.136.667,47 € + 0,00 € - 193.020,54 € + 4.943.646,93 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 449.936,60 € + 0,00 € - 86.919,64 € + 363.016,96 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 LRA-Kommunalamt  (über Kämmerei)  
 

 

































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
19. Feststellung Rechnungsergebnis 2015 Wasserwerk 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 216/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende verweist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses in der Sitzung am 13.09.2016.  
 
Kämmerer Schreiber erläutert nachfolgend in einem kurzen Sachvortrag anhand einer Power-
Point-Präsentation die Eckdaten. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2015 fest: 



 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x LRA-Kommunalamt (über Kämmerei)   
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis 2015 Wasserwerk 
 
 

1. Lagebericht 

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 97.194,05 € (2014: Gewinn 
i.H.v. 30.824,05 €) ab. 
 
Die verkaufte Wassermenge ist mit 254.127 m³ (Vorjahr: 245.692 m³) etwas höher als im Vor-
jahr.  
 
Der Erlös aus dem Wasserverkauf beträgt 743.680,64 € (Vorjahr 619.438,59 €). Der deutliche 
Anstieg der Verkaufserlöse begründet sich in der Anpassung der Wasserverbrauchsgebühr 
zum 01.01.2015. Die verbrauchsabhängige Wassergebühr wurde zum 31.12.2014 abgeschafft. 
 
Der Aufwand für den Wasserbezug von 67.851 m³ (Vj. 52.729 m³) vom Zweckverband Was-
serversorgung Berglen - Wieslauf hat sich auf 69.422,53 € (Vj. 61.308,07 €) erhöht.  
 
Der moderate Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den extrem heißen Sommer 
im vergangenen Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Was-
sermehrabnahme musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt 
werden. 
 
Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für 
die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 44.281,07 € (Stand 2015). Wie 
sich dies auswirkt, zeigt nachfolgende Übersicht: 

Festkostenumlage ges. Festkosten 402.555,17 € 400.863,43 €

ges. Beteiligungsquote in l/s 50,00 50,00 

Quote Berglen in l/s 5,50 5,50 

Summe 44.281,07 € 44.094,98 €

Betriebskostenumlage ges. Betriebsaufwand 316.833,64 € 262.476,79 €

ges. Wasserlieferung in m³ 855.061,00 804.047,00 

Wasserlieferung Berglen in m³ 67.851,00 52.729,00 

Summe 25.141,46 € 17.213,10 €

Gesamt 69.422,53 € 61.308,07 €

2015 2014

 
 
Während die Kosten für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) und die Aufwendun-
gen für den Strombezug in 2015 gegenüber 2014 gestiegen sind, haben sich die Aufwendun-
gen für den Materialverbrauch reduziert. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 514,86 € 
auf 307.376,21 € reduziert. 
 
Die finanzielle Lage des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 
28,4 % (Vorjahr 29,01 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2015 
1.326.549,22 € (Vj. 1.229.355,17 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2015 (97.194,05 €) ge-
stiegen.  
 
Die Kapitalunterdeckung zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigen-
kapitalausstattung von 30% (1.400.781,97 €) hat sich mit – 74.232,75 € gegenüber dem Vorjahr 
(38.602 €) verschlechtert.  
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Der Vermögensplan 2015 weist zum Jahresende einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 
484.506,37 € (Vj. Finanzierungsmehrbetrag 614.473,27 €) aus. Dies ist auf die unterlassene 
Darlehensaufnahme zurückzuführen.  Dadurch hat sich in der langfristigen Finanzierung die 
Deckungsmittellücke auf – 760.350,58 € (Vj. -275.844,21 €) deutlich erhöht. Da im Herbst des 
Jahres 2015 bereits absehbar war, dass der Jahresabschluss der Gemeinde deutlich besser als 
erwartet ausfallen wird und die Im Investitionsprogramm ausgewiesenen Darlehensaufnahmen 
der nächsten Jahre nicht in der geplanten Höhe notwendig werden, soll geprüft werden, ob im 
Haushaltsjahr 2017 ein inneres Darlehen der Gemeinde an das Wasserwerk gegeben werden 
kann. Die Zinszahlungen würden so nicht an einen externen Dritten fließen, sondern bei der 
Gemeinde verbleiben. 
 
 
2. Erläuterungen zur Bilanz 

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 338.000 € auf 4.531.703,61 € (von 4.193.922,15 € im 
Vorjahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2015 erneut mehr investiert wurde 
als Abschreibungen angefallen sind. 
 
Im Jahr 2015 wurden folgende Investitionsvorhaben erstellt bzw. aktiviert: 
 
Gewinnungs- und Bezugsanlagen: 
GRUNDFOS Vertikale Kreiselpumpe 400V 11 kW 1.336,41 € 
Luftentfeuchter OD 125 TH – PW Hofstatt      847,38 € 
  2.183,79 € 
Speicheranlagen: 
UV Strahler mit Schutzrohr 923,45 € 
 
Verteilungsanlagen: 
Hausanschlüsse 38.763,89 € 
Leitungsnetz Hößlinswart 72.420,15 € 
Erschließung Baugebiet Stoffelannenäcker/Steinach 19.521,10 € 
Erschließung Hindemithstraße, Oppelsbohm 12.480,58 € 
Korrektur Erschließung Baugebiet Gassenäcker/Mörgele - 222,28 € 
Leitungsumverlegung Neubau Sporthalle Oppelsbohm 68.550,19 € 
- davon werden abgesetzt: Beiträge und ähnliche Entgelte     - 18.166,30 € 
  193.347,33 € 
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 
Trinkwasserschläuche 3.158,66 € 
Notebook           1.623,01 € 
  4.781,67 € 
Anlagen im Bau: 
Ortsdurchfahrt Stöckenhof 3.197,69 € 
Erschließung Baugebiet Stöckenhäule/Stöckenhof 2.105,53 € 
Sanierung Leitungstrasse HB Galgenberg – Bretzenacker    333.720,25 € 

  339.023,47 € 

Investitionsaufwand Summe  540.259,71 € 

 
 
Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat mit 68.463,39 € deutlich zum Vorjahr 
(50.520,46 €) zugenommen. 
 
 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Jahresende 149.220,15 € 
(Vj. 87.274,41 €). Diese gliedern sich wie folgt auf: 
 

Wasserzins:  8.235,16 € 



Verbrauchsabrechnung: 140.984,99 € 
 
Das Stammkapital des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die allgemei-
ne Rücklage beträgt wie im Vorjahr 1.254.738,39 €. 
 
Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresgewinn 2015 auf 1.326.549,22 € (von 1.229.355,17 
€ im Vj.) erhöht. 
 
Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt 229.899,97 € (Vj. 260.724,02 €). Durch den Jah-
resgewinn 2015 von 97.194,05 € (Vj. Gewinn i.H.v. 30.824,05 €) reduziert sich der Bilanzverlust 
auf 132.705,92 €. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzieren sich durch die Tilgungsleistun-
gen i.H.v. 148.534,58 € im Jahr 2015 zum 31.12.2015 auf 1.966.132,58 € (Vj. 2.114.667,16 €).  
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich auf 91.509,88 € (Vj. 
161.167,21 €) reduziert.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde haben sich erhöht und betragen 
1.268.720,01 € (Vj. 711.509,29 €), davon Gemeindedarlehen: 396.251,17 € (Vj. 462.719,10 €), 
Kassenmehrausgaben: 858.929,83 € (Vj. 224.191,34 €) und die entsprechende Verzinsung des 
Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 13.539,01 € (Vj. 24.598,85 €). 
 
Die Darlehen betragen damit zum 31.12.2015 insgesamt 2.362.383,75 € (Vj. 2.577.386,26 €). 
Dies entspricht 390,48 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2015: 6.050) (Vj. 428,56 €).  
 
Die Tilgungsausgaben 2015 betragen 215.002,51 € (Vj. 187.980,30 €).  
 
 

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die verkaufte Wassermenge von 254.127 m³ (2014: 245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 
240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 239.889 m³, 2008: 235.708 m³, 2007: 
239.410 m³, 2006: 245.116 m³) ist geringfügig höher als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt 
seit dem 01.01.2015 2,43 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Ver-
lustrechnung; Aufwendungen: 685.035,32 €; sonstige Erlöse: 38.548,73 €) würde, ohne die 
Grundgebühr, 2,54 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto 
und der Zählergebühr i.H.v. 0,36 €/Monat netto (insgesamt ca. 136.300 €) läge der kostende-
ckende (einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2015 bei 2,01 €/m³ netto. 
 
Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf haben sich deutlich auf 743.680,64 € erhöht (2014: 
619.438,59, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 
2009: 607.045,24 €, 2008: 602.906,39 €, 2007: 527.814,02 €, 2006: 530.873,06 €).  
 
Die sonstigen Umsatzerlöse (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrü-
chen) belaufen sich auf 9.632,28 € (Vj. 63.317,00 €) und liegen damit deutlich unter dem Er-
gebnis des Vorjahres. 
 
Der Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf in 2015 ist deutlich auf 67.851 m³ 
(Vj. 52.729 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich auf 69.422,53 € 
erhöht (2014: 61.308,07, 2013: 73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 
51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 2008: 49.276,35 €, 2007: 40.748,14 €, 2006: 38.863,34 €).  
 
Die Zunahme des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den extrem heißen Sommer 2015. 
Die Schüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück, während die Wasserabnahme an die 
Verbraucher anstieg. Das Delta konnte nur über einen erhöhten Wasserzukauf beim Zweckver-
band Berglen-Wieslauf gedeckt werden. 



 
Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind: 
 

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie  
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeit-

raum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen, usw.). 
 
Der Stromverbrauch im Jahr 2015 ist mit 189.375 kWh, gegenüber 2014 mit 170.049 kWh, um 
17.067 kWh gestiegen. Die Strombezugskosten sind auf 34.176,56 € gestiegen (2014: 
24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 
2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €, 2007: 18.645,60 €, 2006: 23.128,88 €). Der starke An-
stieg der Stromkosten erklärt sich durch die hohe Rückzahlung im Vorjahr. Im Jahr 2015 liegt 
der Strombezug und auch die Strombezugskosten auf normalem Niveau. Die Stromlieferverträ-
ge werden regelmäßig (wie die der Gemeinde auch) gemeinsam mit anderen Kommunen und 
kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg ausgeschrieben. 
 
Die Aufwendungen des Materialverbrauchs reduzierten sich 2015 auf 10.820,53 € (2014: 
42.408,73, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 €, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 
61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €, 2007: 47.778,84 €, 2006: 35.567,66 €). Ursächlich hierfür sind 
geringere Verschleißreparaturen sowie der teilweise Materialbezug direkt durch das ausführen-
de Tiefbauunternehmen bei der Behebung von Rohrbrüchen (verbucht unter „Aufwendungen für 
bezogene Leistungen“). 
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) sind mit 192.956,59 € 
wesentlich höher als im Vorjahr (2014: 179.859,89 €, 2013: 178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 
2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 172.597,41 €, 2008: 119.108,56 €, 2007: 
87.350,71 €, 2006: 5.838,81 €). Im Jahr 2015 lagen mehr Rohrbrüche (17 Rohrbrüche an 
Hausanschlüssen, sechs Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 2014: 
Hausanschlüsse: 13, Hauptleitungen: sechs), dafür fielen die Aufwendungen für die Leistungen 
des Bauhofs geringer aus. 
 
Insgesamt hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr auf 307.376,21 € (2014: 
307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 €, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 
€, 2009: 317.509,98 €; 2008: 205.383,69 €, 2007: 194.523,29 €, 2006: 166.354,98 €) reduziert. 
 
Der Wasserverlust im Jahr 2015 liegt mit 8,87 % deutlich unter dem des Vorjahres (2014: 
11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 23,44 %, 2009: 23,37 %, 2008: 
18,51%).  
 
Der Wasserverbrauch für Bauwasser kann nur geschätzt werden, ist im Vergleich zum Vor-
jahr jedoch rückläufig, da die Bauwassermengen privater Baumaßnahmen meist über Standroh-
re oder Bauwasserzähler erfasst und bei der normalen verkauften Wassermenge ausgewiesen 
werden.  
 
Der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen und Einsätze der Feuerwehr und des 
Betriebswassers können nur geschätzt werden. 
 
Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hyd-
ranten und Hausanschlussleitungen.  
 
Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die 
Wasserzählerablesung durchzuführen. Der Personalaufwand betrug in 2015 6.804,35 € (2014: 
6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 
51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €, 2007: 70.388,60 €). 
 
Die Abschreibungen sind 2015 mit 202.478,25 € geringfügig über dem Niveau des Vorjahres 
mit 198.778,26 €. Dies ist einerseits auf die hohen Investitionen ab dem Jahr 2012 und ande-
rerseits auf das hohe Durchschnittsalter der Versorgungsanlagen zurückzuführen. Während 



neue Anlagegüter erstellt und abgeschrieben werden, erreichen viele bestehende Anlagegüter 
ihre kalkulatorische Nutzungsdauer und werden nicht mehr weiter abgeschrieben. Die kalkulato-
rischen Abschreibungen verdeutlichen den jährlichen Werteverzehr des Anlagevermögens des 
Wasserwerks. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2015 81.118,80 € und liegen ca. 13,7 
% über dem Niveau des Vorjahres (2014: 71.335,41 €, 2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 
2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 €, 2008: 69.487,65 €, 2007: 77.051,86 
€, 2006: 75.287,60 €). Dies ist auf den durch die steigenden Lohnkosten erhöhten Verwaltungs-
kostenbeitrag (Verrechnung für die Leistungen der Verwaltung) und das höhere Wasserent-
nahmeentgelt (seit 01.01.2015 8,1 Cent/m³ statt 5,1 Cent/m³) zurückzuführen. 
 
Die Zinsaufwendungen sind, bedingt durch die Reduzierung der Verzinsung der Gemeinde-
darlehen (einheitlich auf 2,50 %), mit 86.896,23 € (2014: 100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 
2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 €, 2009: 127.033,11 €, 2008: 
138.937,48 €, 2007: 144.620,93 €, 2006: 146.826,82 €) geringer als im Vorjahr.  
 
Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die 
notwendige Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden ist mit 13.539,01 € (2014: 
24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 
2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €, 2007: 50.333,58 €, 2006: 44.620,83 €) in vorstehendem 
Zinsbetrag enthalten.  
 
Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2015 einen Aufwand von 
11.567,97 € (2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 
2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €, 2007: 44.970,67 €, 2006: 49.518,63 
€).  
 
Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von 97.194,05 € (2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 
2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010: -30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €, 2008: -22.105,12 
€, 2007: -63.641,36 €, 2006: -25.111,63 €, 2005: -85.856,16 €) soll in gleicher Höhe auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. 
 
 
Als Beratungsunterlagen liegen bei: 
 

 Die Beschlussvorlage für 2015, 

 die Bilanz 2015, 

 die Gewinn- und Verlustrechnung 2015, 

 die Übersicht der Darlehensentwicklung 2015, 

 die Übersicht des Anlagevermögens 2015, 

 die Vermögensplan-Abrechnung 2015, 

 die Energieverbrauchsbilanz 2003-2015 sowie 

 die Wassermengenbilanz 2014-2015. 
 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 13.09.2016 einstimmig dem 
Gemeinderat empfohlen, dem nachfolgenden Beschlussvorschlag zuzustimmen.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2015 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 



 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x LRA-Kommunalamt (über Kämmerei)   
 

 

















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
20. Anschaffung einer dynamischen Fahrgastinformation für die Bushaltestel-

le in Oppelsbohm 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 217/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende geht nochmal kurz auf den Sachverhalt ein und fügt an, dass sich von der Kos-
tenseite her an den Konditionen für die dynamische Fahrgastinformation nur geringfügige Ände-
rungen ergeben haben. Von Seiten der Verwaltung ist nicht geplant, weitere Displays an ande-
ren Bushaltestellen aufzustellen.  
 
Gemeinderat Geck weist darauf hin, dass sich außer ein paar finanziellen Anpassungen nichts 
geändert hat. Auch die Argumente sind dieselben geblieben. An der Einstellung der Bürgerlichen 
Wählervereinigung zu der beabsichtigten Anschaffung hat sich ebenfalls nichts geändert. Die 
Notwendigkeit für die Anschaffung sieht die BWV nach wie vor nicht.   
 
Auch Gemeinderat Klenk und die Freien Bürger Berglen sprechen sich gegen die Anschaffung 
aus, obwohl es von der Sache her gut sei. Zum jetzigen Zeitpunkt spricht nichts für die Umset-
zung der Maßnahme. Die Gemeinde hat andere Projekte und Maßnahmen, deren Umsetzung 
dringlicher ist.  
 
Für Gemeinderätin Jooß wäre das System ein Fortschritt. Die SPD-Fraktion geht davon aus, 
dass es längerfristig ohnehin Standard wird und befürwortet deshalb die Anschaffung zum jetzi-
gen Zeitpunkt.   
 
Nachfolgend wird über den Antrag der Verwaltung abgestimmt, der vorsieht, die Anschaf-
fung einer dynamischen Fahrgastinformation für die Bushaltestelle in Oppelsbohm inklu-
sive eines fünfjährigen Wartungsvertrages gemäß dem Angebot der Firma iqu Systems 
GmbH zum Gesamtpreis von 19.992,00 € brutto zzgl. der Kosten für den notwendigen 
Tiefbau zu vergeben.  
 
Dieser Beschlussantrag wird bei 3 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen ab-
gelehnt. 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Anschaffung einer dynamischen Fahrgastinformation für die 
Bushaltestelle in Oppelsbohm 

 
 
Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2015 hat der Gemeinderat über die Anschaffung 
einer dynamischen Fahrgastinformation für die Bushaltestelle in Oppelsbohm beraten. Mit Blick 
auf die Kosten wurde der Vorschlag der Verwaltung damals abgelehnt. In der Sitzung am 
29.09.2015 wurde dem Rat ein aktualisiertes Angebot vorgelegt und beschlossen, das Thema 
in einer späteren Sitzung im kommenden Jahr neu zu beraten. 
 
Aufgrund der steigenden Verkehre im ÖPNV ist Berglen durch den Busverkehr inzwischen recht 
gut erschlossen. Mit den Buslinien 244, 336 und 337 werden neben dem Sitz der Gemeinde-
verwaltung in Oppelsbohm auch die Ortsteile Birkenweißbuch, Bretzenacker, Erlenhof, Höß-
linswart, Lehnenberg (Kreuzung), Öschelbronn, Rettersburg, Steinach, Stöckenhof, Streich und 
Vorderweißbuch angebunden. Neben der Binnenerschließung spielen diese Linien auch eine 
wesentliche Rolle bei der überregionalen Anbindung Berglens an das Schienennetz in Winnen-
den und Schorndorf. 
 
Um die Servicequalität für die Fahrgäste zu erhöhen, plant die Gemeinde Berglen die Einfüh-
rung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems (DF|) an der zentralen Haltestelle in Op-
pelsbohm Ortsmitte, die direkt an die Gemeindeverwaltung angrenzt. Begünstigt wurde die 
Thematik durch ein Förderprogramm der Region Stuttgart, über das solche Anzeigetafeln mit 25 
% der Hardwarekosten, maximal 3.000,00 €, gefördert werden können. 
 
Im Jahr 2013 hatten die Bushaltestellen der Gemeinde Berglen leider nicht die erforderliche 
Priorität, die für die Förderfähigkeit maßgeblich ist. Aufgrund des Klinikneubaus in Winnenden 
wurde die Prioritäteneinstufung erneut vorgenommen, was zu einer Förderfähigkeit dieser Maß-
nahme führte. Entsprechend soll nun die Bushaltestelle in Oppelsbohm mit einer dynamischen 
Fahrgastinformation (DFI) ausgestattet werden. 
 
Von der Firma iqu Systems GmbH wurden verschiedene DFI-Varianten vorgestellt. Angeboten 
werden LED- und TFT-Varianten. Der Hauptunterschied liegt in der Darstellungsqualität der 
Anzeigen. Während LED-Anzeigen eine sehr grobe Auflösung haben, bieten TFT-Anzeigen 
eine Darstellung in HD-Qualität (High Definition). Zudem ist ein LED-Anzeiger etwa 3.000 € teu-
rer als das vergleichbare TFT-Modell. 
 
Darüber hinaus können TFT-Anzeigen auch genutzt werden um zusätzliche Informationen wie 
Hinweise auf Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde, News-Ticker oder sonstige Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen. In Anbetracht der zusätzlichen Möglichkeiten und des Preisunter-
schieds empfiehlt die Verwaltung die Beschaffung eines TFT-Displays. Zusätzlich ist die DFI mit 
einem sogenannten Text-to-Speech-Modul ausgestattet, welches sehbehinderten Menschen 
ermöglicht, sich die angezeigten Informationen vorlesen zu lassen. 
 
Aufgrund der bestehenden Kooperation zwischen dem VVS und der iqu Systems GmbH erach-
tet es die Verwaltung in diesem speziellen Fall als nicht zielführend Vergleichsangebote anderer 
Anzeigenhersteller einzuholen. Um den Echtzeitbetrieb zu gewährleisten müssen die Pro-
grammschnittstellen und der Zugriff auf den VVS-Server sichergestellt sein. Nach Rücksprache 
mit der Zuständigen Mitarbeiterin beim VVS wurden die besten Erfahrungen mit den Systemlö-
sungen der Firma iqu Systems GmbH gemacht. 
 
Von der Firma iqu Systems GmbH wurde ein aktualisiertes Angebot vom 20.07.2016 für ein 40“ 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/217/2016 797.78 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

27.09.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



TFT-Display mit fünfjährigem Servicevertrag abgegeben. Dieses Angebot ist bis zum 
30. September 2016 gültig. Das Angebot liegt der Sitzungsvorlage als Anlage bei. 
 
Hinzu kommen weitere Kosten für den notwendigen Tiefbau in Höhe von ca. 8.000,00 bis 
9.000,00 €. 
 
Im Haushaltsplan 2016 wurden insgesamt 35.000,00 € vorgesehen, somit wären die Gesamt-
kosten der Investition gedeckt. 
 
 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung einer dynamischen Fahrgastinformation für 
die Bushaltestelle in Oppelsbohm inklusive eines fünfjährigen Wartungsvertrages gemäß 
dem Angebot der Firma iqu Systems GmbH zum Gesamtpreis von 19.992,00 € brutto zzgl. 
der Kosten für den notwendigen Tiefbau. Die Gemeindeverwaltung wird dazu ermächtigt, 
einen entsprechenden Förderantrag bei der Region Stuttgart zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
1 x Hauptamt   
 

 







































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 27.09.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer 
Herr Gemeinderat Thomas Walter 

 

 

Unentschuldigt :  
 

 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Corinna Sig-
loch; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
21. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
genen Spenden: 
 
Frank Bauder Gartengestaltung Pflege Kreisverkehr Erlenhof  1.042,44 € 
Klaus Auer    Entschädigung Helfer Netzwerk      47,10 € 
Annegret Bischof   dto.          75,00 € 
Heide Hägele    dto.          75,00 € 
Klara Hofmann   dto.          75,00 € 
Tanja Krejci    dto.        100,20 € 
Karin Pfander    dto.          50,00 € 
Rosemarie Raschke   dto.        100,00 € 
Lollo Scherr    dto.          94,80 € 
Bettina Trento-Drescher  dto.          75,00 € 
 
 
Der Vorsitzende dankt allen Spenderinnen und Spendern für das großartige Engagement.    
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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